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32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Text 

§ 86. (1) Die Untersuchungshaft ist vom Vorsitzenden des Spruchsenates zu verhängen, dem gemäß 
§ 58 Abs. 2 unter den dort vorgesehenen Voraussetzungen die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses obliegen würde. Sie darf nur verhängt werden, wenn der 
Verwahrte auch nach seiner Vernehmung dringend eines vorsätzlichen Finanzvergehens, mit Ausnahme 
einer Finanzordnungswidrigkeit, verdächtig bleibt und auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr 
besteht, er werde auf freiem Fuße 

 a) wegen der Größe der ihm mutmaßlich bevorstehenden Strafe oder aus anderen Gründen flüchten 
oder sich verborgen halten (Fluchtgefahr), 

 b) andere an der Tat Beteiligte, Hehler, Zeugen oder Sachverständige zu beeinflussen, die Spuren 
der Tat zu beseitigen oder sonst die Ermittlung der Wahrheit zu erschweren versuchen 
(Verdunkelungsgefahr) oder 

 c) das ihm angelastete versuchte Finanzvergehen ausführen (Ausführungsgefahr) oder in 
unmittelbarer Folge ein weiteres gleichartiges Finanzvergehen begehen (Begehungsgefahr). 

(2) Fluchtgefahr ist jedenfalls nicht anzunehmen, wenn der Beschuldigte sich in geordneten 
Lebensverhältnissen befindet und einen festen Wohnsitz im Inland hat, es sei denn, daß er bereits 
Anstalten zur Flucht getroffen hat. 

Anmerkung 
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ÜR: Art. II § 2 und 3, BGBl. Nr. 571/1985. 
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